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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Gegenstand
1.1  Die Major StoneAge GmbH vertreibt in der gesamten Schweiz Baumaterialien und fungiert gleichzeitig als 

Agentur für verschiedene Bauprodukte. Der Vertragsabschluss erfolgt in erster Linie mit Fachberatern und  
Generalbauunternehmungen. Im Agenturbereich ermöglicht die Major StoneAge GmbH ausschliesslich den 
Vertragsabschluss zwischen den jeweiligen Agenturpartnern und den Fachberatern.

 
1.2  Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») finden auf jegliche Geschäftsbe-

ziehungen zwischen der Major StoneAge GmbH  und ihren Kunden Anwendung. Abweichende Bedingungen 
der Kunden sind nur verbindlich, soweit schriftlich abgefasst und von der Geschäftsleitung der Major StoneAge 
GmbH  unterzeichnet.

1.3 Angenommen werden die vorliegenden AGB mit der Auftragserteilung.

2. Preise
2.1  Sämtliche Katalog-, Listen- oder Offertpreise sind unverbindlich. Eine allfällige Anpassung bleibt vorbehalten.

2.2  Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Rechnungen separat ausgewiesen.

3. Lieferbedingungen
3.1 Die Transportkosten werden wie folgt gesondert in Rechnung gestellt:
 •   bei Palettentransport pro Palette CHF 95.– (zzgl. MWSt) bzw. maximal CHF 450.– (zzgl. MwSt) pro Lieferung,
 •  bei Paletten ohne Austausch werden zusätzlich CHF 25.– (zzgl. MwSt) pro Palette verrechnet,
 •  bei Ablade mit Kran oder Hebebühne zusätzlich CHF 25.– (zzgl. MwSt) pro Palette,
 •  bei Wartezeiten werden zusätzlich pro Stunde CHF 160.– (zzgl. MwSt) verrechnet,
 •   bei Postversand werden die effektiven Post- und Verpackungskosten verrechnet.
 
  Die vorliegenden Ansätze gelten für Lieferungen zum Magazin oder zur Baustelle im Talboden, gute Zufahrt für 

grosse Camions vorausgesetzt. Für die Zufahrt zu Berggebieten wird ein Zuschlag erhoben. Für Lieferung ab 
Werk wird je nach Hersteller ein Transportkostenanteil fakturiert.

3.2  Die Lieferung der Ware erfolgt grundsätzlich an die vom Kunden genannte Lieferadresse. Wird keine solche 
angegeben, gilt der Sitz des Kunden als Lieferort. Baustellenlieferungen können Mehrkosten verursachen.

3.3  Wird die Ware durch den Kunden abgeholt, gehen Nutzen und Gefahr der Sache mit der Abholung auf den 
Kunden über. Bei Lieferung durch einen von der Major StoneAge GmbH  beauftragten Transporteur gehen  
Nutzen und Gefahr bei Aussonderung der Ware für den Kunden auf diesen über.

3.4  Bei Ablad der Ware eines von der Major StoneAge GmbH  beauftragten Transportunternehmens hat der Empfän-
ger die notwendige Mithilfe zu stellen.

3.5  Vereinbarungen über Lieferfristen entfalten ihre Geltung nur insoweit, als dass sie nicht durch äussere Faktoren, 
die von der Major StoneAge GmbH nicht zu verschulden sind, oder wegen höherer Gewalt nicht eingehalten 
werden können.

3.6 Die Haftung für Folge- oder indirekte Schäden werden wegbedungen.

3.7  Jegliche Mehrkosten, die aufgrund von Annahmeverzug entstehen, werden selbst dann auf den Kunden über-
gewälzt, wenn ihn für die Gründe seines Verzuges kein Verschulden trifft.

4. Gewährleistung und Haftung
4.1  Die Haftung der Major StoneAge GmbH  ist beschränkt auf Mängel, die auf eine von der Major StoneAge GmbH  

vorsätzlich oder grobfahrlässig zu vertretenden Umstand zurückzuführen sind. 
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4.2  Bei unsorgfältigem Transport, unsachgemässer Verwendung oder Behandlung, fehlerhafter Verarbeitung oder 
Montage durch den Kunden oder von durch den Kunden beauftragte Dritte, bei natürlicher Abnützung, unge-
eignetem Baugrund, falscher oder unsachgemässer Wartung, Lagerungen oder ähnlichen Eingriffen von aussen 
wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

4.3  Sind Schäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden auf eine Verlegung oder Verarbeitung zurückzuführen, 
welche nicht den einschlägigen SIA-Normen oder den anerkannten Regeln der Baukunst entspricht oder sonst 
wie fehlerhaft sind, so besteht kein Gewährleistungsanspruch. Sind Schäden, Folgeschäden oder indirekte 
Schäden hingegen auf Umstände zurückzuführen, die der Kunde nicht zu verantworten hat, so beschränkt sich 
der Gewährleistungsanspruch auf Ersatz des mangelhaften Materials. Andere und weitere Ansprüche aus Sach-
gewährleistung werden ausgeschlossen.

4.4  Der Kunde hat die Ware unverzüglich und ordentlich zu prüfen. Beanstandungen sind binnen 24 Stunden 
schriftlich geltend zu machen. Handelt es sich um einen versteckten Mangel, so ist dieser unmittelbar nach 
dessen Entdeckung zu rügen. Wurde die Prüfung nicht ordentlich vorgenommen oder die Fristen nicht ent-
sprechend eingehalten, so gilt die Ware als genehmigt.

4.5  Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen. Etwaige Beanstandungen 
müssen innerhalb von 24 Stunden schriftlich mitgeteilt werden. Bei versteckten Mängeln ist die Rüge unverzüg-
lich nach Entdeckung vorzubringen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemässe Prüfung oder Einhaltung der 
Fristen, gilt die Ware als genehmigt.

4.6  Der Kunde darf die gelieferte Ware bei Verdacht auf Mangelhaftigkeit nicht einbauen. Nach dem Einbau, unter 
Ausschluss von verdeckten Mängeln, gilt die Ware als genehmigt, wodurch der Kunde sämtliche Kosten, ein-
schliesslich Schäden, Folgeschäden und indirekte Schäden, zu tragen hat.

4.7  Alle Gewährleistungsansprüche verjähren zwei Jahre nach Übernahme der Ware.

5. Zahlungsbedingungen
5.1 Es gelten die auf der Faktura angegebenen Zahlungskonditionen.

5.2  Nach Ablauf der angegebenen Zahlungsfrist befindet sich der Kunde in Verzug und hat einen entsprechenden 
Verzugszins zu zahlen (siehe 5.3). Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet.

5.3  Bei Zahlungsverzug werden ab Überschreitung des Zahlungstermins Verzugszinsen in der Höhe von 5 % be-
rechnet. Liegt der übliche Bankendiskontsatz in der Schweiz höher als 5 %, werden Verzugszinsen in Höhe des 
Diskontsatzes berechnet. Pro Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 40.– (zzgl. MwSt) berechnet.

5.4  Für Materialbezüge unter einem Netto-Warenwert von CHF 200.– (zzgl. MwSt) kann ein Kleinmengenzuschlag 
von bis zu maximal CHF 50.– (zzgl. MwSt) erhoben werden.

5.5  Bei begründeter Besorgnis der Zahlungsunfähigkeit behält sich die Major StoneAge GmbH das Recht vor, Si-
cherheiten oder eine vorzeitige Zahlung vor Ablauf der üblichen Zahlungsfrist zu verlangen.

6. Rücknahmebedingungen
6.1  Rücknahmen von Sonderanfertigungen oder kundenspezifischen Produkten, einschliesslich unüblicher Farben 

und Formen, sind ausgeschlossen.

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
 Verträge, für welche die vorliegenden AGB gelten, unterstehen dem Schweizerischen Recht.

8.  Datenschutz
8.1   Die Major StoneAge GmbH verpflichtet sich, die Datenschutzbestimmungen gemäss den geltenden Gesetzen 

einzuhalten. Kundendaten werden nur für geschäftliche Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Datum/Ort:      Unterschrift Kunde:
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